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II. Zur Geschichte des Wildeshauser ehelichen Güterrechts.



Die Sachse » in Siebenbürgen 141

Weil ich i» einem benachbarte » Ort geboren bin , so konnte ich chm
die Versicherung geben , daß im Bolksinuiide bis ans den heutige»
Tag es nur niosooiiclöi 'p und nicht inei ^ eenclarp heißt.

S . 296 zu Bogen ( Ikrr̂ iiinis stellt Wolf sein Bügen , Begen-
dorf und S . 296 zu Tollen ( Online ) sein Dalia , Dettendorf ."

Wenn wir uns diese prägnante » altsach fischen Ortsnamen
als in Siebenbürgen vorhanden vergegenwärtigen und dabei ins
Auge fassen , daß es von jeher bis ans den heutigen Tag Gebrauch
gewesen ist . neue Ansiedelungen mit alten Name » , die lieb und
teuer sind , zu benennen : so sind wir zu dem bestimmten Schlüsse
berechtigt , daß unter den Sachsen , welche im Anfänge des
12 . Jahrhunderts nach Siebenbürgen einwandertcn,
jedenfalls auch mehrere Familien ans dem oldcnbur-
gischen Mnnsterlande sich befunden und ihre alten  Hei¬
matsnamen dahin verpflanzt haben.

Ai » Schlüsse seines Briefes bat der Herr Gpmnasialdirektor
I . Wolf frenndlichst , der Brüder an der äußersten Grenze der
europäischen Civilisation zu gedenken und unsere Willfährigkeit zu
erhalten den im Reiche der Wissenschaft und christlichen Gesittung
mitthnenden deutschen Genossen am schwcrbedrängten Mühl¬
bache  zu Siebenbürgen.

Cappeln.  1 ) r . Niemann.

II . Zur Geschichte des Mildeshauser ehelichen
Güterrechts.

"jln dem WildeShanser ehelichen Güterrechte fällt es ans , wie
T anders das deutsche Recht von jeher die Stellung der Haus¬
frau in der Familie ansah als beispielsweise das römische . Wenn

das Haupt der Familie gestorben war . so » ahm die Witwe das
eheliche aus ihrem und ihres Mannes Vermögen zusammengesetzte
Gut in ihre Verwaltung , zu ihrem und ihrer Kinder gemeinsamen
Besten , wie eine Verordnung vom 20 . Juli 1844 betreffend Rechts-
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Verhältnisse der in ungeteilten Gütern lebenden Witiven und Kinder
in der Stadt Wildeshauscnu. s. w. (abgedruckt bei Jansen, Samm¬
lung der im Herzogtum geltenden Gesetze und VerordnungenS . k>47)
sich ausdrückt. Nach ihrem Ermessen und ohne Abrechnung zu liefern
zu brauchen, bestritt die Witwe ans der Masse ihren und der
Kinder standesgemäßen Unterhalt. Ganz frei durste sie im Interesse
der Familie über den bewegliche» Teil des Vermögens schalten.
Zur Verfügung über das, was unbeweglich war, bedurfte sie der
Genehmigung der Samtgutsinteressentcn und, soweit diese minder¬
jährig waren, des Gerichts. Den minderjährigen Kindern wurde
aber ei» Vormund nur für ihr etwaiges Sondergnt bestellt. In
Sanitgntsangelegenheiten vertrat die Mutter ihre Kinder von Rechts
wegen, ob sie nun minderjährig oder großjährig waren. Nur die
Abschichtung der volljährigen Kinder änderte diesen Zustand. Bis
dahin lebten Mutter und Kinder unter dem Regier der Mutter auf
gemeinsamen Gedeih und Verderb. Erst infolge des französischen
Einflusses im Anfang dieses Jahrhunderts bürgerte es sich ei»,
der Witwe einen Vormund für die minderjährigen Kinder an die
Seite zu stellen. Die schon erwähnte Verordnung von 1844 stellte
den alten Rechtszustand wieder her.

Der Ursprung des Wildeshauser Güterrechtes hat früheren
Schriftstellern zu denken gegeben. Da sie indes nicht in der Lage
waren, ausreichende Quellen über den geschichtlichen Zusammenhang
zu benutzen, so ergingen sie sich in unsichere» Vermutungen, die,
an der einfachen Lösung der Frage vorbeigchend, daS Nichtige nicht
trafen. Hinüber glaubt an eine Einführung des lübischen Rechtes
in Wildeshausen; Steche, der ebenso wie nach ihm der genannte
Hinüber Amtmann in Wildeshausen war, führte das Wildeshauser
eheliche Güterrecht auf „altdeutsche Grundmaxiinen und Gewohn¬
heiten" zurück, während Runde es aus dem inumlium und der
ehelichen Vogtei des Mannes entsprungen sein läßt, dem stadt-
bremischen Rechte aber einigen Einfluß während der Vereinigung
des Lündchens mit dem Erzbistum Bremen zugcsteht.

Der letzten Hypothese, die der Wahrheit am nächsten kommt,
muß entgegengehalten werden, daß die politische Verbindung Wildes¬
hausens mit dem Erzbistum Bremen für die Rechtsentwicklung an
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sich nichts bedeutet und keine Vermutung über eine Einwirkung des
stadtbreinischcn Rechts rechtfertigen kann . Richtig ist es aber , das;
die ehelichen Güterrechte Bremens » nd Wildcshauscns manche
Ähnlichkeit zeigen . Wir werden dem Eingangs geschilderten Beisitz¬
verhältnis des Wildeshauser Rechts dasjenige des Bremer Rechts
im Folgenden gegenüberstellcn . Bei einer Vergleichung beider wird
cs einleuchten , das ; die Beobachtung Rundes sachlich durchaus zu¬
treffend gewesen ist.

Auch nach stadtbremischem Rechte bleibt die Witwe mit den
Kindern in einer Were des Samtguts auf Gedeih und Verderb

sitze» . Sie allein verwaltet cs , ohne Rechnung abznlegen , hat den
Nießbrauch des Ganze », ans dessen Auskünften sic auch die Kinder
in standesgemäßer Weise zu erziehen und zu ernähren hat . Zn
diesem Zwecke ist es ihr auch erlaubt , die Substanz , soweit die

fahrende Habe in Betracht kommt , mit Maß anzugrcife » . Immo¬
bilien jedoch (über die sie nach neuestem Recht allein verfügen kann,
ein Zeichen des größeren Vertrauens , das man den Frauen der

großgewordenen Stadt bei der Zunahme ihrer Bildung und der
Wcrterhvhnng ihrer Mitgift schenken zu müssen glaubte ) durfte sie
nach ursprünglichem Recht nicht ohne Einwilligung der großjährigen
Kinder oder des Familienrates , wenn die Kinder noch minderjährig
waren , vornehmen . In Samtgutsangelegenheiten war sic die recht¬
mäßige Vertreterin ihrer minderjährigen und volljährigen Kinder.
Einen Vormund jener kannte man nur für das Sondergut , auf
das sich der Nießbrauch der Witwe nicht erstreckte . Ein Recht
der gerichtlichen Vertretung überhaupt hatte also auch hier die
Witwe nicht.

Die also in manchen Nechtssätzcn noch in unserm Jahrhundert
vorhandene Ähnlichkeit der beiden Rechte ist — und das ist die
einfache Losung der uns ' jetzt interessierenden Frage — eine Folge

ihrer ursprünglich nahen Verwandtschaft , wie durch eine Darlegung
des geschichtlichen Zusammenhangs nachgewicsen werden soll.

Wie den Städten Verden , Harpstedt , Oldenburg und
Delmenhorst , so ist auch Wildeshansen das Bremer Stadtrecht ver¬

liehen worden . Nachdem Graf Heinrich der Bogener im Jahre
1229 Wildeshansen dem Erzbischof von Bremen als Lehen auf-
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getragen hatte , nahm nach dein 1270 erfolgten Tode des kinder-
d losen Heinrich der damalige Erzbischof Hildebald , welcher durch

seine Matter mit dem oldenbnrgischen Grafenhausc verwandt war,
Wildeshansen als heinigefallenes Lehen in Besitz . Im Änschlich
hieran fand die Verleihung statt . In einer Urkunde ans jener
Zeit erklärt Hildebald , er habe die Huldigung der Stadt Wildes¬
hansen entgegengenonimen , ^relinijueutes eis in perpetuuw de
eonsens » lleeani et enpitnli nostri et toeins eeolesie nostre
lilteriatem et ius Ilreinvnsis eivitatis ita ut lidere eo ^ au-

deaiit ete ." Die Stadt Wildeshansen hatte nun , nachdem ein Jahr¬
hundert ziemlich ruhig verlaufen war , im wechselvvllsten Geschicke,
meistens zusammen mit der uinliegende » Landschaft , besonders infolge
fortwährender Verpfändungen , bald diesem , bald jenem Herrn zu
gehorchen . Alle diese Herren — von einer großen Anzahl steht
es urkundlich fest — scheinen der Stadt beim Beginn ihrer Herr¬
schaft das alte Recht feierlich garantiert zu haben . Den Bürgern
lag natürlich sehr daran , „rechticheit , vrigheit und Privilegien " der
Stadt Bremen und damit ihre selbständige Stellung zu behalten,
deren Vorteile nicht nur auf dem Gebiete des öffentlichen und
private » Rechts lagen . Die Einwohner Wildeshansens bezahlte»
die gekauften Waren mit bremischem Gelde und bedienten sich z. B.
der großen Raummaße Bremens . Ohne Zweifel hat ein reger
Verkehr zwischen den beiden Städten stattgcfunden , dessen Sicherheit
durch das gleiche Recht naturgemäß bedeutend erhöht wurde.

Von Rechtsaufzeichnungcn jener Zeit scheinen nur sehr weuige
uns erhalten geblieben zu sein. Im Großherzvglichen Hans - und
Ceutralarchiv befindet sich ein Wildeshanscr Stadtbuch , in das eine
große Spanne Zeit hindurch Eintrag » »gen von städtischen Rechten
und Satzungen gemacht worden sind . Interessant ist, daß bei einem
ca . 14l » eingetragenen Rechtssatze bezeugt ' wird , er gelte auch in
Bremen ( „vvrtmer is en stades recht tho Bremen nnde hir " ). In
der That weist das Bremer Stadtrecht denselben Rechtssatz , aller¬
dings in bedeutend kürzerer Fassung auf.

Im Jahre 1529 bemächtigte sich Münster der Stadt Wildes¬
hausen . Die Geschichte dieser Zerstörung und ihre Veranlassung
hat neuerdings G . Sello in einem interessanten Aufsatz (Weser-
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zeitung 1805 Mm 31 , Jmii 1 ) dargestellt , ivelchcr an verschiedenen
Stellen die Rechtsgeschichte der Stadt berührt und darlcgt , wie

dieses Ereignis die ruhige RechtScntwicklnng nnterbrach . Bischvf

Friedrich nahm der eroberten Stadt die städtischen Privilegien . Ihr

Recht sollten die Einwohner nicht nielir wie vordem in Bremen,

sondern ans dem Descni , dein alten Gcrichtssitz im Riederstift Münster,

suchen , wo noch jetzt im Amte Vechta , nahe der Cloppenbnrgischen
Grenze bei Emsteck und Cappeln , der Wald Deesen liegt . Dort

tagte das Gericht des Leri - GaneS unter dein Vorsitz des Wildeshanser

Richters . Dadurch , daß die Wildeshanser an das Gogericht auf
den , Desem als Ober - bezw . Appellativnsinstauz iu ihren Rcchts-

angelegenheiten gelvicsen wurden , war das Eindringen der fremden

Satzungen des Laudrechts in das bisherige Stadtrecht sehr erleichtert.

Es ist indes anznnehinen , daß das lebendige Recht und besonders

das Familienrecht nicht ohne weiteres verändert , sondern im Wesent¬

lichen bestehen geblieben ist.
Rach der Überlieferung soll Bischof Friedrich selbst schon

gleich nach der Zerstörung bereut haben , aus der Stadt einen

Flecken gemacht zu habe » ; doch hatte es damit sein Bewenden.
Die Bürger Wildeshansens sehnten aber ihre Privilegien zurück.

Noch nach etwa 35» Jahren Münstcrschcr Herrschast ( ca . 1565 ) baten

sie um deren Wiederherstellung . Allerdings war der Erfolg der
Bitte nicht bedeutend . Die Gerichtsbarkeit , die der Stadt im Jahre

1508 verliehen wurde , war sehr wenig umfassend . Später wurde

sie vergrößert.
Nach 105 Jahren Münsterschcr Herrschaft übergaben die

Schweden die Stadt dem Erzbistum Bremen . Mit diesem gerieten
Stadt und Amt Wildeshausen im Westfälische » Frieden unter

schwedische Herrschaft , die bis 1675 dauerte . Während dieser Zeit

(1651 ) erhielten Bürgermeister und Rat unter anderem die Befugnis
der Rechtsprechung und Vollstreckung in cmusw eiviliku « vont 'essutis

ohne Unterschied des Objekts und in denjenigen streitigen Sachen,
in welchen das Objekt in der Hauptsache nicht mehr als 20 Reichs-

thaler betrug.
So lückenhaft die im Vorstehenden gegebene Entwicklung ist,

sie läßt es doch erklärlich erscheinen , daß das Wildeshanser eheliche
Jahrb . s. Oldcnb. Gcsch. IV. 10
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Güterrecht, in manchen Pnnkten dein bremischen noch so ähnlich,
von diesem in vielen Nechtssätzen wieder durchaus abweicht. Auch
die Verschiedenheit zwischen dem Rechte der Stadt Wildeshausen
und dem des umliegenden Landes wird durch die Geschichte ver¬
ständlich. Wir sehen, wie an zwei politisch getrennten Plätzen das
ursprünglich gleiche Recht verschiedenartig sich entwickelt hat, und
wie seit der Niederlegung der Maliern Wildeshausens auch die
Grenzen zwischen dem Rechte der Stadt und dem der umliegende»
Landschaft zum großen Teil verwischt worden sind.

Der Übergang Wildeshausens an Hannover (1700) und
Oldenburg hat an sich ans das eheliche Gütcrrecht dieses neuen
Laudesteils keinen Einfluß gehabt. So konnte es als ei» Teil
des deutschen Rechtes, welcher als zu tief im deutschen Familien¬
leben begründet von dem fremden römischen Recht nicht hatte ver¬
drängt werde» können, bis in unsere Tage dauern. Das Jahr
1874 brachte den Untergang des Wildeshanser und aller übrigen
alten oldenburgischen Güterrechte. Damit verschwand im Wesent¬
lichen aus dem Volksleben ein charakteristischer Teil des deutschen
Rechtes, dem in unserer künftigen Gesetzgebung wahrscheinlich wieder
mehr Raum gewährt werden wird.

Vechta. Julius  Weber.
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